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Liebe Mandanten,
die bösen Geister sind wieder abgezogen. 
Was an Halloween so lustig und nett daher 
kommt, verfolgt uns leider im übertragenen 
Sinn oft das ganze Jahr. Leider lassen wir 
uns nach wie vor von zahlreichen vermeint-
lich bösen Geistern, über uns schwebenden 
Damoklesschwertern und selbsternannten 
Auguren verunsichern, wenn nicht sogar 
ängstigen. Angst war aber nie ein guter 
Ratgeber und meist sind diese schrecklichen 
Geister auch nur so hohl wie ein Hallo-
ween-Kürbis. Schauen wir genauer hin - mit 
Herz, Mut und Verstand, dann schrumpft 
dieses Schreckliche zu etwas Kleinen, Sü-
ßen… und dem geben wir Saures.

Herzlichst
Ihr Team Schild und Partner
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine November 2017

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 
abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.11.2017) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung ¹ Scheck ²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag ³ 10.11.2017 13.11.2017 07.11.2017

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Soli-
daritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an 
das zuständige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer ⁴ 10.11.2017 13.11.2017 07.11.2017

Gewerbesteuer 15.11.2017 20.11.2017 10.11.2017

Grundsteuer 15.11.2017 20.11.2017 10.11.2017

Sozialversicherung ⁵ 28.11.2017 entfällt entfällt
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Termine Dezember 2017

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 21.12.2017) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag ³ 11.12.2017 14.12.2017 08.12.2017

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Einkommensteuer,  
Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 11.12.2017 14.12.2017 08.12.2017

Körperschaftsteuer, Soli-
daritätszuschlag 11.12.2017 14.12.2017 08.12.2017

Umsatzsteuer ⁴ 11.12.2017 14.12.2017 08.12.2017

Sozialversicherung ⁵ 27.12.2017 entfällt entfällt
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Jahresabschluss 2016 muss bis zum 
Jahresende 2017 veröffentlicht werden

Unternehmen, die gesetzlich verpflichtet 
sind, ihren Jahresabschluss zu veröffentlichen 
(z. B. GmbH oder GmbH & Co. KG), müssen 
die Frist zur Veröffentlichung beachten. Der 
Abschluss muss spätestens vor Ablauf des 
zwölften Monats des dem Abschlussstichtag 
nachfolgenden Geschäftsjahrs offengelegt 
werden.

Unternehmen, die ihre Jahresabschlüsse 
nicht rechtzeitig einreichen, müssen mit der 
Festsetzung von Ordnungsgeldern rechnen. 
Sie werden sodann durch das Bundesamt für 
Justiz von Amts wegen aufgefordert, ihrer 
gesetzlichen Verpflichtung innerhalb von 
sechs Wochen nachzukommen. Mit der An-
forderung ist gleichzeitig eine Mahngebühr 
fällig, die auch nach verspäteter Einreichung 
nicht erlassen bzw. angerechnet wird.

Für Kleinstkapitalgesellschaften, die an zwei 
aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen 
mindestens zwei der folgenden Merkma-
le nicht überschreiten (Bilanzsumme bis 
350.000 €, Umsatzerlöse bis 700.000 € und 
durchschnittlich zehn beschäftigte Arbeit-
nehmer) sieht das Gesetz Erleichterungen 
vor:

Sie müssen unter bestimmten Vorausset-
zungen keinen Anhang erstellen. Hierfür 

müssen bestimmte Angaben unter der 
Bilanz ausgewiesen sein: Angaben zu den 
Haftungsverhältnissen, Angaben zu den 
Vorschüssen oder Krediten, die an Mitglieder 
des Geschäftsführungsorgans, eines Beirats 
oder Aufsichtsrats gewährt wurden, erfor-
derliche Angaben zu den eigenen Aktien 
der Gesellschaft (bei einer Aktiengesell-
schaft) . Darüber hinaus können in besonde-
ren Fällen zusätzliche Anhangangaben nötig 
sein, wenn der Abschluss kein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wie-
derspiegelt.

Auch werden Kleinstkapitalgesellschaften 
Optionen zur Verringerung der Darstel-
lungstiefe im Jahresabschluss eingeräumt. 
Schließlich können die gesetzlichen Vertreter 
dieser Gesellschaften zwischen der Offenle-
gung durch Veröffentlichung (Bekanntma-
chung der Rechnungslegungsunterlagen) 
oder durch Hinterlegung der Bilanz beim 
Betreiber des Bundesanzeigers wählen. 
Dabei ist auch im Fall der Hinterlegung die 
elektronische Einreichung der Unterlagen 
vorgeschrieben.
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Zahlungsverzug:  
Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der 
Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

_für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist,

_die Leistung an ein vorausgehendes 
Ereignis anknüpft,

_der Schuldner die Leistung verwei-
gert,

_besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, al-
lerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nötigenfalls 
auch den darauf enthaltenen Verbraucher-
hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung 
beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu 
verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für 
das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechts-
geschäfte, an denen Verbraucher nicht 
beteiligt sind, neun Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalender-
tag des betreffenden Halbjahrs.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes:

_Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als 
Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

_Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

_Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

_Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszu-
gang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

_Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags 
erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

_Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, 
die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

_Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage 
dauern.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
ab 1. Januar 2015:
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Keine nachträglichen Anschaffungskos-
ten für ausschüttungsgleiche Erträge 
aus Investmentfonds

Erträge aus Investmentanteilen werden in 
ausgeschüttete und ausschüttungsgleiche 
Erträge unterschieden. Letztere sind Erträge, 
die nach Abzug der Werbungskosten nicht 
zur Ausschüttung verwendet werden.

Soweit die Investmentanteile im Privatver-
mögen gehalten werden, gehören die aus-
schüttungsgleichen Erträge zu den Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen. Entsprechende 
Erträge aus im Betriebsvermögen eines Ge-
werbebetriebs gehaltenen Anteilen unterlie-
gen als Betriebseinnahmen der Besteuerung 
bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb.

E I N K O M M E N S T E U E R

Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs 
handelt es sich bei den ausschüttungsglei-
chen Erträgen weder um ein eigenständiges 
Wirtschaftsgut noch um nachträgliche An-
schaffungskosten auf die Investmentanteile. 
Sie gelten bereits mit Ablauf des Geschäfts-
jahrs, in dem sie vereinnahmt worden sind, 
als zugeflossen und sind dementsprechend 
zu versteuern. Aus diesem Grund sind sie 
bei der Veräußerung bzw. Rückgabe des 
Investmentanteils von dem Gewinn abzu-
ziehen, der sich aus der Differenz zwischen 
dem Veräußerungserlös bzw. Rücknahme-
preis und dem Buchwert ergibt.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Berücksichtigung des Veräußerungsver-
lusts einer zuvor unentgeltlich erworbe-
nen GmbH-Beteiligung

Ein leitender Angestellter (A) eines Konzerns 
schied zum 30. Juni 2010 gegen eine Ab-
findung aus dem Arbeitsverhältnis aus. Am 
23. Dezember 2010 bekam er von seinem 
benachbarten Freund 0,8 % seiner bis dahin 
75,8 %igen GmbH-Beteiligung geschenkt. 
Die zehn Jahre zurückliegenden Anschaf-
fungskosten für 0,8 % der GmbH-Anteile 
hatten ca. 1,4 Mio. € betragen. Ihr Wert war 
bis zum Zeitpunkt der Schenkung auf nur 
noch ca. 1.000 € gefallen.

Diesen GmbH-Anteil veräußerte A bereits 
wenige Tage später für 400 € an eine von 
ihm neu gegründete GmbH. Da ihm die 
GmbH-Anteile geschenkt wurden, machte 
er die Differenz zwischen den Anschaffungs-
kosten seines Nachbarn (1,4 Mio. €) und 

dem von ihm erzielten Veräußerungspreis 
(400 €) als Veräußerungsverlust in seiner 
Steuererklärung geltend.

Der Bundesfinanzhof hat Bedenken gegen 
die Anerkennung des Veräußerungsverlusts. 
Zwar sind alle zivilrechtlich notwendigen 
Verträge abgeschlossen worden. Steuerlich 
ist aber, ohne Bindung an die zivilrechtlichen 
Verträge, der wirtschaftliche Gehalt aus der 
Gestaltung zu überprüfen. Es bestehen nach 
Auffassung des Gerichts Zweifel daran, dass 
lediglich aus nachbarschaftlicher Verbun-
denheit ein Gesellschaftsanteil von 0,8 % 
mit ursprünglichen Anschaffungskosten von 
ca. 1,4 Mio. € verschenkt wird. Die Klärung 
dieses Gesichtspunkts hat das Finanzgericht 
noch nachzuholen. Sollte die Gestaltung 
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E I N K O M M E N S T E U E R

Kindergeld: Erstausbildung bei mehrak-
tigen Ausbildungsmaßnahmen

Für ein über 18 Jahre altes Kind, das noch 
nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat, gibt 
es Kindergeld nur, wenn das Kind erstmals 
für einen Beruf ausgebildet wird. Eine sol-
che erstmalige Berufsausbildung muss aber 
nicht bereits mit dem ersten objektiv berufs-
qualifizierenden Abschluss abgeschlossen 
sein. Denn es gibt Ausbildungsgänge, bei 
denen der erste Berufsabschluss integrativer 
Bestandteil eines einheitlichen Ausbildungs-
gangs ist. Solche mehraktigen Ausbildungs-
maßnahmen sind dann Teil einer einheitli-
chen Erstausbildung, wenn sie zeitlich und 
inhaltlich so aufeinander abgestimmt sind, 
dass die Ausbildung nach Erreichen des ers-
ten Abschlusses fortgesetzt werden soll und 
das beabsichtigte Berufsziel erst über den 
weiterführenden Abschluss erreicht werden 
kann.

Dies gilt beispielsweise für den Abschluss als 
„geprüfter Immobilienfachwirt“. Dafür sind 
eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann 
sowie eine anschließende Berufspraxis erfor-
derlich. In dem Fall ist das Kind auch wäh-
rend der anschließenden berufsbegleitenden 
Weiterbildung der IHK zu berücksichtigen, 
auch wenn die wöchentliche Arbeitszeit 
mehr als 20 Stunden beträgt.

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Rheinland Pfalz)

Keine Thesaurierungsbegünstigung bei 
negativem zu versteuernden Einkom-
men

Sind in dem zu versteuernden Einkommen 
Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft, 
Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit 
enthalten, können diese auf Antrag ganz 
oder teilweise mit dem besonderen Steuer-
satz von 28,25 % besteuert werden. Grund-
legende Voraussetzung neben weiteren ist, 
dass es sich um nicht entnommene Gewinne 
handelt, soweit sie den Saldo aus Entnah-
men und Einlagen übersteigen.

Diese Vergünstigung für thesaurierte Ge-
winne kann nach einem Urteil des Bundes-
finanzhofs nicht in Anspruch genommen 
werden, wenn zwar derart begünstigte 
Einkünfte vorliegen, das zu versteuernde 
Einkommen insgesamt aber negativ ist.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Geschenke an Geschäftsfreunde

Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke 
an Geschäftsfreunde zu verteilen. Für den 
Abzug dieser Aufwendungen als Betrieb-
sausgaben sind die nachfolgenden Punkte 
von großer Bedeutung:

_Geschenke an Geschäftsfreunde 
sind nur bis zu einem Wert von 35 
€ netto pro Jahr und pro Empfänger 
abzugsfähig.

_Die nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. 
bei Versicherungsvertretern, Ärzten) 
ist in die Ermittlung der Wertgrenze 
einzubeziehen. In diesen Fällen darf 
der Bruttobetrag (inklusive Umsatz-
steuer) nicht mehr als 35 € betra-
gen.

_Es muss eine ordnungsgemäße 
Rechnung vorhanden sein. Der 
Schenker muss auf dieser den Na-
men des Empfängers vermerken. Bei 
Rechnungen mit vielen Positionen 
sollte eine gesonderte Geschenkelis-
te mit den Empfängernamen sowie 
der Art und der Betragshöhe des 
Geschenks gefertigt werden.

_Schließlich müssen die Aufwendun-
gen auf ein separates Konto, z. B. 
„Geschenke an Geschäftsfreunde“, 
getrennt von allen anderen Betrieb-
sausgaben, gebucht werden.

_Überschreitet die Wertgrenze sämt-
licher Geschenke pro Person und 
pro Wirtschaftsjahr den Betrag von 
35 € oder werden die formellen Vo-
raussetzungen nicht beachtet, sind 
die Geschenke an diese Personen 
insgesamt nicht abzugsfähig.

Unternehmer haben bei betrieblich veran-
lassten Sachzuwendungen und Geschenken 
die Möglichkeit, eine Pauschalsteuer von 30 
% zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchen-
steuer zu leisten. In diesem Fall stellt die 
Übernahme der pauschalen Einkommen-
steuer nach Auffassung des Bundesfinanz-
hofs ein weiteres Geschenk dar. Übersteigt 
der Wert des Geschenks selbst bzw. zusam-
men mit der übernommenen Pauschalsteuer 
den Betrag von 35 €, unterliegt auch die 
pauschale Einkommensteuer dem Abzugs-
verbot. Die Finanzverwaltung hat indes 
mitgeteilt, dass sie die übernommene Steuer 
bei der Prüfung der Freigrenze aus Vereinfa-
chungsgründung weiterhin nicht einbezieht.
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Die Pauschalierung ist ausgeschlossen, so-
weit die Aufwendungen je Empfänger und 
Wirtschaftsjahr oder je Einzelzuwendung 
10.000 € übersteigen. Die Zuwendungen 
sind dennoch weiterhin aufzuzeichnen.

Überdies ist u. a. Folgendes zu beachten:

_Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur 
Anwendung der Pauschalierung der 
Einkommensteuer für alle innerhalb 
eines Wirtschaftsjahrs gewährten 
Zuwendungen einheitlich auszu-
üben. Es ist jedoch zulässig, die 
Pauschalierung jeweils gesondert 
für Zuwendungen an Dritte (z. B. 
Geschäftsfreunde und deren Arbeit-
nehmer) und an eigene Arbeitneh-
mer anzuwenden.

_Sachzuwendungen bis 10 € (sog. 
Streuwerbeartikel) müssen nach 
Auffassung der Finanzverwaltung 
nicht in die Bemessungsgrundlage 
der Pauschalierung einbezogen 
werden.

_Auch bloße Aufmerksamkeiten 
(Sachzuwendungen aus Anlass eines 
besonderen persönlichen Ereignis-
ses, wie Geburtstag bzw. Jubiläum) 
sind keine Geschenke und gehören 
daher nicht zur Bemessungsgrund-
lage. Das gilt, sofern der Wert der 
Aufmerksamkeit 60 € (inklusive Um-
satzsteuer) nicht übersteigt.

Der Unternehmer hat den Zuwendungs-
empfänger darüber zu informieren, dass er 
die Pauschalierung anwendet. Eine beson-
dere Form ist hierfür nicht vorgeschrieben. 
Als Folge der Pauschalversteuerung durch 
den Zuwendenden muss der Empfänger die 
Zuwendung nicht versteuern.

Die Norm begründet keine eigenständige 
Einkunftsart, sondern stellt lediglich eine 
besondere pauschalierende Erhebungsform 
der Einkommensteuer zur Wahl.

Wegen der Kompliziertheit der Vorschrift 
sollte in Einzelfällen der Steuerberater ge-
fragt werden.
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Zeitpunkt der Nachversteuerung des 
negativen Kapitalkontos eines Kom-
manditisten

Entsteht einem Kommanditisten aufgrund 
von ausgleichs- oder abzugsfähigen Ver-
lusten ein negatives Kapitalkonto und kann 
dieses im Auflösungsfall der Gesellschaft 
oder wegen ihrer Insolvenz nicht mehr 
ausgeglichen werden, kommt es für den 
Kommanditisten regelmäßig zu einer Nach-
versteuerung.

Der in Höhe des verbleibenden negativen 
Kapitalkontos entstehende Veräußerungsge-
winn ist in der Schlussbilanz des Wirtschafts-
jahrs zu erfassen, in dem feststeht, dass sich 

E I N K O M M E N S T E U E R

keine Ausgleichsverpflichtung mehr ergibt. 
Dabei sind wertaufhellende Tatbestände 
bis zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung zu 
berücksichtigen. Im Insolvenzfall wird der 
Veräußerungsgewinn regelmäßig erst im 
Zeitpunkt des Abschlusses der Liquidation 
der Gesellschaft realisiert. Wird der Gewer-
bebetrieb vor Abschluss des Insolvenzver-
fahrens eingestellt, ist auf den Zeitpunkt der 
Betriebsaufgabe abzustellen.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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Behandlung von Aufwendungen für 
Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltun-
gen

In vielen Unternehmen steht die Weih-
nachtsfeier am Ende des Jahrs vor der Tür. 
Bis zu zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr 
können für Mitarbeiter steuer- und sozial-
versicherungsfrei ausgerichtet werden. Dies 
gilt, sofern die Kosten den Betrag von 110 € 
je Betriebsveranstaltung und teilnehmendem 
Arbeitnehmer nicht übersteigen. Es handelt 
sich hierbei um einen Freibetrag. Wird die 
Wertgrenze überschritten, muss folglich nur 
der übersteigende Teil versteuert werden. 
Darüber hinaus ist folgendes zu beachten:

_Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, 
wenn es sich um eine Veranstaltung 
auf betrieblicher Ebene mit gesell-
schaftlichem Charakter handelt, z. B. 
Betriebsausflüge oder Weihnachts-
feiern.

_Die Veranstaltung muss allen An-
gehörigen des Betriebs, eines 
Teilbetriebs oder einer in sich ge-
schlossenen betrieblichen Organi-
sationseinheit (z. B. einer Abteilung) 
zugänglich sein.

_Zuwendungen im Rahmen einer 
Betriebsveranstaltung sind alle 
Aufwendungen des Arbeitgebers in-
klusive Umsatzsteuer. Es spielt keine 
Rolle, ob die Aufwendungen einzel-
nen Arbeitnehmern individuell zure-
chenbar sind oder es sich um einen 
rechnerischen Anteil an den Kosten 
der Betriebsveranstaltung handelt, 
die der Arbeitgeber gegenüber 
Dritten für den äußeren Rahmen der 
Betriebsveranstaltung aufwendet 
(z. B. Raummieten oder Kosten für 
einen Eventplaner; auch Kosten für 
Begleitpersonen des Mitarbeiters 
müssen berücksichtigt werden).

_Soweit solche Zuwendungen den 
Betrag von 110 € je Betriebsveran-
staltung und teilnehmenden Arbeit-
nehmer nicht übersteigen, bleiben 
sie beim Arbeitnehmer steuerlich 
unberücksichtigt.

_Übersteigen die Kosten je Betriebs-
veranstaltung den Freibetrag von 
110 € und/oder nimmt ein Arbeit-
nehmer an mehr als zwei Betriebs-
veranstaltungen teil, sind die inso-
weit anfallenden zusätzlichen Kosten 
steuerpflichtig.

E I N K O M M E N S T E U E R
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Keine Rückwirkung der Rechnungsbe-
richtigung beim unrichtigen Steueraus-
weis

Der Bundesfinanzhof hat noch einmal sei-
ne Rechtsprechung bei einem unrichtigen 
Steuerausweis bestätigt. Im entschiedenen 
Fall erbrachte ein Unternehmer Werkliefe-
rungen und wies in den Rechnungen fälsch-
licherweise Umsatzsteuer gesondert aus 
(unrichtiger Steuerausweis). Schuldner der 
Umsatzsteuer waren nämlich die Leistungs-
empfänger.

Durch den falschen Steuerausweis schuldet 
der Unternehmer die ausgewiesene Um-
satzsteuer. Unerheblich ist, ob die Leistungs-
empfänger die ausgewiesene Umsatzsteuer 
tatsächlich als Vorsteuer abgezogen haben. 
Auch eine Begleichung der Umsatzsteuer 
durch die Leistungsempfänger als Schuldner 
der Umsatzsteuer lässt die Steuerschuld des 
Unternehmers nicht entfallen. Dazu muss 
er seine Rechnungen gegenüber den Leis-

U M S AT Z S T E U E R

Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn 
pauschal mit 25 % versteuern. Vorausset-
zung hierfür ist, dass die Veranstaltung 
allen Arbeitnehmern offensteht. Etwaige 
Geldgeschenke, die zwar im Rahmen einer 
Betriebsveranstaltung gemacht werden, 
aber kein zweckgebundenes Zehrgeld sind, 
unterliegen nicht der Pauschalierungsmög-
lichkeit.

tungsempfängern berichtigen. Eine Rech-
nungsberichtigung wirkt erst für den Besteu-
erungszeitraum der Berichtigung, hat also 
keine Rückwirkung auf den Besteuerungs-
zeitraum der Rechnungserteilung. Hierdurch 
kann es zu erheblichen Zinsbelastungen des 
Unternehmers kommen.
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Beherrschungsvertrag begründet orga-
nisatorische Eingliederung

Eine Kapitalgesellschaft (z. B. Aktiengesell-
schaft, GmbH) ist nicht Unternehmerin im 
Sinne des Umsatzsteuerrechts, wenn sie 
finanziell, organisatorisch und wirtschaftlich 
in ein anderes Unternehmen eingegliedert 
ist (sog. umsatzsteuerliche Organschaft). Die 
Umsätze der Organgesellschaft sind dann 
vom Organträger zu versteuern. Die orga-
nisatorische Eingliederung verlangt, dass 
der Organträger die mit der finanziellen 
Eingliederung verbundene Möglichkeit der 
Beherrschung der Tochtergesellschaft (Or-
gangesellschaft) in der laufenden Geschäfts-
führung wahrnimmt. Dies setzt regelmäßig 
voraus, dass Vorstand/Geschäftsführer von 

Organträger und Organgesellschaft iden-
tisch sind (personelle Verflechtung).

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass 
auch der Abschluss eines Beherrschungs-
vertrags gemäß bzw. entsprechend den 
aktienrechtlichen Regelungen, d. h. auch im 
GmbH-Recht, zur organisatorischen Einglie-
derung führt. Eine personelle Verflechtung 
ist dann nicht erforderlich. Da der Beherr-
schungsvertrag erst mit der Eintragung in 
das Handelsregister der Organgesellschaft 
wirksam wird, kann die umsatzsteuerliche 
Organschaft frühestens ab diesem Zeitpunkt 
begründet werden.

U M S AT Z S T E U E R
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Verjährung der Grunderwerbsteuer bei 
gesonderter Feststellung der Grundbe-
sitzwerte

Gehen innerhalb von fünf Jahren mindes-
tens 95 % der Anteile an einer Personen-
gesellschaft auf neue Gesellschafter über 
und gehören zum Vermögen der Perso-
nengesellschaft inländische Grundstücke, 
unterliegt der Vorgang der Grunderwerb-
steuer. Zuständig für die Festsetzung der 
Grunderwerbsteuer ist das Finanzamt, in 
dessen Bezirk sich die Geschäftsleitung der 
Gesellschaft befindet. Gehören zum Ver-
mögen Grundstücke, die außerhalb des 
Bezirks dieses Finanzamts liegen, stellt das 
Geschäftsleitungs-Finanzamt die Besteu-
erungsgrundlagen gesondert fest (sog. 
Feststellungsbescheid). In diesem Bescheid 
wird verbindlich über die Steuerpflicht, die in 
Betracht kommenden Schuldner der Grun-
derwerbsteuer und die zur Entscheidung 
über die Festsetzung der Grunderwerbsteu-
er berufenen Finanzämter entschieden.

Die Frist, innerhalb derer der Feststellungs-
bescheid ergehen muss, beträgt vier Jahre; 
bei leichtfertiger Steuerverkürzung würde 
die Frist fünf Jahre und bei Steuerhinter-
ziehung zehn Jahre betragen. Sie beginnt 
mit Ablauf des Kalenderjahrs zu laufen, in 
dem die Anteilsübertragung dem Finanz-
amt angezeigt worden ist, spätestens aber 
nach drei Jahren. Ergeht innerhalb dieser 
Frist der Feststellungsbescheid, so endet die 

G R U N D E R W E R B S T E U E R

Frist, innerhalb derer der Grunderwerbsteu-
erbescheid ergehen darf, nicht vor Ablauf 
von taggenau zwei Jahren nach Erlass des 
Feststellungsbescheids.

Beispiel:
Im Jahr 2009 gehen alle Anteile an einer 
grundbesitzenden Personengesellschaft 
auf neue Gesellschafter über. Der Vorgang 
wird dem Finanzamt nicht angezeigt. Das 
Finanzamt erfährt hiervon im Jahr 2016. Bis 
zum 31. Dezember 2016 darf das Geschäfts-
leitungs-Finanzamt die Besteuerungsgrund-
lagen gesondert feststellen. Erlässt es z. B. 
am 10. Dezember 2016 diesen Feststellungs-
bescheid, darf das zuständige Finanzamt bis 
zum 10. Dezember 2018 den Grunderwerb-
steuerbescheid erlassen. Dies gilt, obwohl 
die Frist, innerhalb derer die Grunderwerb-
steuer festzusetzen ist, eigentlich mit Ablauf 
des 31. Dezember 2016 abgelaufen wäre.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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Besteuerung der Abfindung für den 
Verzicht auf einen künftigen Pflichtteil-
sanspruch

Verzichtet ein gesetzlicher Erbe gegenüber 
einem anderen Erben auf seinen Pflichtteil-
sanspruch und erhält dafür vom anderen 
Erben eine Abfindung, unterliegt diese der 
Erbschaftsteuer. Der Bundesfinanzhof hat 
für die Fälle, in denen der gesetzliche Erbe 
vor Eintritt des Erbfalls auf seinen künftigen 
Pflichtteilsanspruch verzichtet, seine Recht-
sprechung geändert.

Für die Ermittlung der Steuerklasse, des 
Freibetrags und des Steuersatzes ist in 
diesen Fällen zukünftig das Verhältnis des 
Verzichtenden zum anderen Erben und nicht 
mehr zum Erblasser maßgebend. Dement-
sprechend sind auch Vorschenkungen des 
künftigen Erblassers nicht mehr zu berück-
sichtigen.

Beispiel: Bruder A verzichtet noch vor 
dem Tod seiner Mutter gegenüber Bruder B 
gegen eine Zahlung von 150.000 € auf die 
Geltendmachung seines gesetzlichen Pflicht-
teilsanspruchs, sollte er durch letztwillige 
Verfügung von der Erbfolge seiner Mutter 
ausgeschlossen sein.

Hinweis: In den meisten Fällen wird eine 
geringere Erbschaftsteuerlast entstehen, 
wenn der Verzicht auf den Pflichtteilsan-
spruch nach dem Tod des Erblassers verein-
bart wird, da in diesem Fall das Verhältnis 
zum Erblasser zugrunde zu legen ist.

alt neu

Steuerklasse I (Eltern) II (Geschwister)

Freibetrag 400.000 € 20.000 €

Steuersatz 11 % 20 %

E R B S C H A F T -  U N D 
S C H E N K U N G S T E U E R
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Anspruch eines Arbeitnehmers auf Aus-
zahlung eines Bonus

Zahlt ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer 
über mehrere Monate ohne Vorbehalt eine 
Prämie, muss er diese auch für die Folge-
monate bezahlen. So hat es das Landes-
arbeitsgericht Rheinland Pfalz im Fall eines 
Kraftfahrers entschieden, der für ein Trans-
portunternehmen arbeitete.

In den Lohnabrechnungen der Monate Sep-
tember bis November 2014 waren über das 
im Arbeitsvertrag vereinbarte Entgelt hinaus 
Prämien von 100 € bzw. 150 € ausgewiesen. 
Da der Arbeitgeber diese Prämien ohne 
Vorbehalt gezahlt hatte, durfte der Arbeit-
nehmer von einem konkludenten Leistungs-
versprechen für die Folgemonate ausgehen. 
Ein vom Arbeitgeber im Gerichtsverfahren 
behaupteter Freiwilligkeitsvorbehalt konnte 
den Anspruch des Arbeitnehmers nicht ver-
hindern, weil ein solcher Vorbehalt transpa-
rent sein muss. Intransparenz liegt jedenfalls 
vor, wenn unklar bleibt, wegen welcher „gu-
ten Arbeitsleistung“ eine Zahlung gewährt 
wird oder nicht.

A R B E I T S R E C H T M I E T E R  /  V E R M I E T E R

Zuschlag für Schönheitsreparaturen zur 
Grundmiete ist zulässig

Vielfach wird in Mietverträgen neben der 
Kaltmiete und der Betriebskostenvorauszah-
lung ein Zuschlag für Schönheitsreparaturen 
ausgewiesen. Der Bundesgerichtshof hält 
einen solchen Zuschlag für wirksam.

Nach Ansicht des Gerichts handelt es sich 
hierbei um eine sog. Preishauptabrede, die 
keiner Angemessenheitskontrolle unterliegt. 
Ebenso handelt es sich um kein Umge-
hungsgeschäft. Der Ausweis eines solchen 
Zuschlags habe für das Mietverhältnis 
rechtlich keine Bedeutung. Der Mieter habe 
die vereinbarte Gesamtsumme zu zahlen, 
unabhängig davon, ob und in welcher Höhe 
dem Vermieter für die Durchführung von 
Schönheitsreparaturen tatsächlich Kosten 
entstehen. Denn im Ergebnis handelt es sich 
bei dem Ausweis eines solchen Zuschlags 
lediglich um einen Hinweis auf die Miet-
preiskalkulation. Der Zuschlag kann aber nur 
dann vereinbart werden, wenn die Verpflich-
tung zur Durchführung der Schönheitsrepa-
raturen tatsächlich beim Vermieter liegt.
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Unwiederholbarkeit und Unwiderruf-
lichkeit eines Antrags auf Aufteilung 
der Steuerschuld

Ehepartner sind Gesamtschuldner der 
Einkommensteuer, wenn sie die Zusammen-
veranlagung gewählt haben. Durch Auftei-
lung wird die Gesamtschuld für Zwecke der 
Vollstreckung in Teilschulden aufgeteilt. Ob 
ein einmal gestellter Antrag auf Aufteilung 
der Steuerschuld bis zum Eintritt der Be-
standskraft des Aufteilungsbescheids wieder 
zurückgenommen werden kann, ist höch-
strichterlich noch nicht geklärt.

Das Finanzgericht Baden Württemberg 
vertritt die Auffassung, dass die Vorschriften 
über die Aufteilung einer Gesamtschuld die 
Möglichkeit, den Aufteilungsantrag zurück-

V E R FA H R E N S R E C H T

zunehmen, nicht vorsehen. Zwar könne 
der Bescheid unter bestimmten Vorausset-
zungen geändert werden, u. a. auch wenn 
dieser eine offenbare Unrichtigkeit enthält. 
Die Rücknahme des Antrags auf Aufteilung 
sei nach Auffassung des Gerichts hiervon 
jedoch nicht umfasst. Vielmehr rechtfertige 
die unmittelbare Auswirkung auf das Steuer-
schuldverhältnis eine Unwiderruflichkeit und 
Unwiederholbarkeit des Antrags.

Der Bundesfinanzhof wird abschließend entscheiden.
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V E R FA H R E N S R E C H T

Anforderungen an die Aufzeichnungen 
bei Einnahmenüberschussrechnung und 
Verwendung einer offenen Ladenkasse

Die Aufbewahrung von Tagessummen Bele-
gen mit Einzelaufzeichnung der Erlöse und 
Summenbildung kann in Fällen der Einnah-
menüberschussrechnung und Verwendung 
einer offenen Ladenkasse den formellen 
Anforderungen, die an solche Aufzeichnun-
gen gestellt werden, genügen. Zu diesem 
Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof im Fall 
eines Gastwirts, der seinen Gewinn durch 
Einnahmenüberschussrechnung ermittelte.

Der Gastwirt hatte seine Einnahmen aus 
dem laufenden Gaststättenbetrieb je Kas-
siervorgang auf einem Zettel notiert. Durch 
Summenbildung ermittelte er die Tagesein-
nahmen und schloss die Summe mit seinem 
Namenszeichen ab. Die Tageseinnahmen 
Zettel waren mit dem jeweiligen Tagesdatum 
versehen. Nach einer Außenprüfung sah der 
Prüfer die Kassenführung als nicht ord-

nungsgemäß an und schätzte Einnahmen 
hinzu.

Aufgrund der hier im Zuge des gebotenen 
Eilverfahrens zur Anwendung gelangten 
Maßstäbe kommt das Gericht zu dem Er-
gebnis, dass die Aufzeichnungen des Gast-
wirts ausreichend sind. Zu einer Einzelauf-
zeichnung ist der Gastwirt bei summarischer 
Betrachtung nicht verpflichtet gewesen. In 
Fällen der Gewinnermittlung durch Einnah-
menüberschussrechnung ergibt sich auch 
aus den umsatzsteuerlichen Vorschriften 
keine Pflicht zur Führung eines Kassenbuchs.

Hinweis: Jüngst hat der Gesetzgeber die 
Einzelaufzeichnungspflicht nebst Ausnahme-
regelung zur Klarstellung gesetzlich festge-
schrieben. In Zweifelsfällen sollte daher der 
steuerliche Berater hinzugezogen werden.


